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Gültig ab dem 01.07.2024

Vereinsbeiträge

Beitragsklasse Sportliche Aktivität Personengruppe Beitragshöhe
pro Monat

Aufnahmegebühr

1A Teilnahme Spielbetrieb Volljähriges Mitglied 20,00 € 25,00 €

1B Teilnahme Spielbetrieb
Mitglieder mit Merkmal: BFD, FWD, Auszubildende,

Arbeitslose, Studenten, Schüler (>= 18 Jahre),
Jugendliche (< 18 Jahre)

15,00 € 25,00 €

2A Teilnahme Trainingsgruppe Volljähriges Mitglied 15,00 € keine

2B Teilnahme Trainingsgruppe
Mitglieder mit Merkmal: BFD, FWD, Auszubildende,

Arbeitslose, Studenten, Schüler (>= 18 Jahre),
Jugendliche (< 18 Jahre)

10,00 € keine

3A
Selbständige sportliche

Betätigung Mitglieder jeden Alters 10,00 € Keine

4 Passive Mitgliedschaft Passive Mitglieder jeden Alters 7,00 Keine

1. Eine Beitragszahlung ist grundsätzlich nur im Lastschriftverfahren möglich. Der Vorstand kann einer Beitragszahlung auf Rechnung
zustimmen, insbesondere zur Zahlungsanforderung von Beitragsrückständen.

2. Die Aufnahmegebühr wird sofort fällig und mit dem ersten Monatsbeitrag abgerechnet. Wurde bei Aufnahme keine Gebühr
erhoben, so erfolgt bei erstmaliger Teilnahme am Spielbetrieb im Folgemonat auf die Erteilung der Spielberechtigung die Erhebung
der Gebühr.  

3. Beiträge sind monatlich fällig und werden zum 01. eines Monats abgebucht. – Wir bitten auf eine entsprechende Kontodeckung
zu achten.

4. Ein Austritt aus dem Verein ist zum Ende des siebten Monats nach Beginn der Mitgliedschaft und in der
Folge jeweils zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres möglich. – Zur Vorgehensweise siehe § 5 der Vereinssatzung.

5. Für die Beitragshöhe ist die monatlich gültige Beitragsklasse zum jeweiligen ersten Tag eines jeden Monats maßgebend.

6. Die Beitragsklassen 1B und 2B können volljährigen Mitgliedern nur mit einem entsprechend vorliegenden gültigen Nachweis
gewährt  werden,  der  nach  Ablauf  der  Gültigkeit  zu  erneuern  ist.  Bei  fehlendem  Nachweis  erfolgt  automatisch  eine  neue
Klassenzuordnung in die zugehörigen Beitragsklassen 1A und 2A.


